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Urteil des Schiedsgerichts vom 10.02.2014 
 
In dem Verfahren LSG-BW 2013-10-21-1 
 

 
– Antragsteller – 

 
gegen 
 

Piratenpartei Deutschland 
Landesvorstand Baden-Württemberg 
Postfach 40 31 
76025 Karlsruhe  
– Antragsgegner – 
     

wegen 
 

Anfechtung von Ordnungsmaßnahmen zur Amtsenthebung als Kreisschatzmeister 
und zum Entzug der Berechtigung zur Bekleidung von Parteiämtern für zwei Jahre 

     
hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei Baden-Württemberg durch die Richter 
Stefan Urbat, Bastian Haas und Gunther Mieke nach mündlicher Verhandlung einstimmig 
entschieden: 
 
Beschluss 

Urteil 
im Namen der Piratenpartei Deutschland 

 
Dem zulässigen Antrag wird als im Wesentlichen begründet entsprochen und damit 
die Ordnungsmaßnahmen aufgehoben. Der Antragssteller erhält für den Ton 
seiner Stellungnahme eine Verwarnung. 
 
 
Aufgrund der Nichtöffentlichkeit des Verfahrens werden Sachverhalt und Entscheidungs-
gründe nicht veröffentlicht (§12 Abs. 8 SGO). 
 

gezeichnet 

Das Schiedsgericht des Landesverbands Baden-Württemberg der Piratenpartei 
Deutschland 
 
Stefan Urbat, vorsitzender Richter 
Bastian Haas, Richter 
Gunther Mieke, Richter (nachgerückt) 


